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Vollzugshinweise für die Warnung vor Lawinengefahren (Lawinen-
warndienst) und für deren Abwehr

Hinweis:

Das Bayer. Staatsministerium des Innern und das Bayer. Staatsministerium für Landesentwick-
lung und Umweltfragen haben die Aufgaben im Lawinenwarndienst in einem gemeinsamen Mi-
nisterialschreiben (Az. StMI: ID4-2252.132-52 bzw. StMLU: 10/3-4472.2-1996/5) vom
26.02.1997 geregelt.

Die „Vollzugshinweise zur Warnung vor Lawinengefahren (Lawinenwarndienst) und deren Ab-
wehr“ vom 26.02.1997 richten sich an die Sicherheitsbehörden und örtlichen Lawinenkommissi-
onen, die Polizei und die Lawinenwarnzentrale im Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft. Die
Vollzugshinweise können in der Lawinenwarnzentrale eingesehen werden.


